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München, 07.04.2021 
 

HZV-Vertrag AOK Bayern S15 // Vertragsänderung im Zusammenhang mit dem Arzt-Patienten-

Kontakt zum 01.04.2021 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

heute möchten wir Sie gerne über Vertragsänderungen im HZV-Vertrag AOK Bayern S15 ab 

Quartal 2/2021 informieren. Bitte geben Sie diese Informationen auch an Ihr Praxisteam weiter, 

vielen Dank! 

 

Um auch innerhalb der HZV der Möglichkeiten der digitalen Patientenversorgung adäquat 

Rechnung tragen zu können, ergeben sich mit Wirkung zum 01.04.2021 für den HZV-Vertrag der 

AOK Bayern im Einzelnen folgende Änderungen: 

Wegfall der Voraussetzung „persönlich“ bei den folgenden Leistungen  

• 0000 Kontaktabhängige Grundpauschale P2 

• 0001 Kontaktabhängige Pauschale für die hausärztliche Betreuung von Palliativpatienten für die 

ersten 5 Quartale (gilt ebenso für die Palliativpauschalen 0001A bis 0001F) 

• 0002 Kontaktabhängige Grundpauschale für die hausärztliche Betreuung onkologisch 

erkrankter Patienten 

• 0003 Zuschlag für den erhöhten Betreuungsaufwand für die Behandlung von Patienten mit 

chronischer Erkrankung P3 

• 0004 Kontaktabhängige Vertreterpauschale  

• 03360 Hausärztlich geriatrisches Basisassessment 

• 03362 Hausärztlich geriatrische Betreuung 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Honorartabelle (Anlage 3)  

 

 

 

An die  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
am HZV-Vertrag AOK Bayern S15  
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Ziffernkranzanpassungen im HZV-Vertrag  

Die folgenden EBM-GOPs in Zusammenhang mit der Videosprechstunde werden in den HZV-

Ziffernkranz (Anhang 1 der Anlage 3) aufgenommen. Außerdem werden Leistungen, die im EBM 

eine gesonderte Bezeichnung aufgrund der Leistungserbringung innerhalb einer 

Videosprechstunde aufweisen, um die Suffixe die Videosprechstunde betreffend (S, V, M, J) 

ergänzt. Eine Abrechnung dieser Leistungen gegenüber der KVB ist somit ab dem 01.04.2021 

ausgeschlossen. 

• 01444 Zuschlag Authentifizierung Videokonferenz 

• 01450 Zuschlag Videosprechstunde 

• 01451 Anschubförderung Videosprechstunde 

• 40128 Kostenpauschale für postalische Versendung einer AU-Bescheinigung an Patienten im 

Rahmen einer Videosprechstunde 

• 40129 Kostenpauschale für postalische Versendung einer Bescheinigung (Bezug von 

Krankengeld bei Erkrankung des Kindes) an den Patienten bzw. die Bezugsperson im Rahmen 

einer Videosprechstunde 

Darüber hinaus wird die EBM-GOP zur Beratung von Früherkennungsuntersuchungen der Frau 

(01735) zum 01.04.2021 aus dem HZV-Ziffernkranz entfernt. Die Dokumentation und Abrechnung 

dieser Leistung für HZV-Patienten erfolgt somit über die Kassenärztliche Vereinigung. 

 

Für Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 089 / 127 39 27 30, E-

Mail: vertraege@bhaev.de oder Fax 089 / 127 39 27 99 zur Verfügung. 

Ebenso hilft Ihnen der Kundenservice der HÄVG Rechenzentrum GmbH gerne weiter: telefonisch 

unter 02203 / 57 56 11 11, E-Mail: kundenservice@haevg-rz.de oder Fax 02203 / 57 56 11 10. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr HZV-Team des Bayerischen Hausärzteverbandes 
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